
 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 943/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 24.04.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.1711 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

26.05.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 16.06.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.06.2015 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2014 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Jahresrechnung für das Jahr 2014 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen 
wurde vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein vorgelegt. 
 
Der Kindergartenbeirat hat sich während der Sitzung am 30.03.2015 mit der Jahres-
rechnung befasst. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Defizit in Höhe von 
14.094,85 Euro wurde bereits zur Auszahlung angewiesen. 
 
Als Hauptfaktoren für das Defizit sind folgende Positionen ausschlaggebend: Min-
dereinnahmen bei den Elternbeiträgen, Mindereinnahmen beim Landeszuschuss, 
Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und verringerte Personalausgaben. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch das Defizit entstehend Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 46400.677000 
in Höhe von 14.094,85 Euro. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 
der Gemeinde Appen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind in der Abrechnung entsprechend enthalten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die 
Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für den ev. St. Johan-
nes Kindergarten für das Jahr 2014 mit dem vom Amt Moorrege festgestellten Er-
gebnis und dem sich daraus ergebenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 
409.982,70 Euro. 
 
Weiter dankt die Gemeinde der Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung für den 
im Jahr 2014 geleisteten Beitrag zur Ausgestaltung des Angebotes im Bereich der 
Kindertagesstätten.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2014  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 951/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 07.05.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

26.05.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 16.06.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.06.2015 öffentlich 

 
Antrag auf zusätzliche Personalausstattung für den ev. St. Johannes 
Kindergarten Appen / Springerkraft 
 
Sachverhalt: 
 
Das Kindertagesstättenwerk Pinneberg hat mit Schreiben vom 04.05.2015 (siehe 
Anlage) einen Antrag auf Refinanzierung einer zusätzlichen Springerkraft-Stelle im 
Umfang von 39 Wochenstunden mit Beginn zum 01.08.2015 beantragt.  
 
Die Einzelheiten können dem Antrag vollständig entnommen werden. 
 
Auch aus dem Schreiben der Elternvertreter vom 28.02.2015 sowie aus den Ausfüh-
rungen der Elternvertreter in der Kindergartenbeiratssitzung am 30.03.2015 wurde 
die angespannte Situation in der Einrichtung deutlich.  
 
Die Elternvertreter haben bei der Kindergartenbeiratssitzung als Lösungsansatz vor-
gestellt, zunächst zwei Springerkräfte einzustellen. Dadurch sollen der Abbau von 
Überstunden sowie die Qualitätsverbesserung kurzfristig erzielt werden.  
 
Zum Ende März 2015 verlässt eine Erzieherin (27 Wochenstunden) die Einrichtung 
(Rentenbeginn). Wenn diese Stelle bereits vorher besetzt werden könnte, könnte 
sich die Nachfolgekraft bereits in das Team und die Einrichtung einfinden und in der 
Zeit bis zum festen Einsatz in der Gruppe als weitere Springerkraft fungieren. (Per-
sonalkostenberechnungen liegen hierfür nicht vor). 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Notwendigkeit nachvollziehbar. In den letzten Jah-
ren sind erhebliche Mehraufwendungen für den Einsatz von Vertretungskräften aus 
Zeitarbeitsfirmen entstanden. 
 
Die Unzufriedenheit der Eltern wird auch in zahlreichen Telefonaten mit Eltern sehr 
deutlich.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Mehrausgaben müssten im I. Nachtragshaushaltsplan eingeplant 
werden.  
 
Das Kindertagesstättenwerk beziffert die Mehrausgaben auf 29.120 Euro, anteilig für 
das Jahr 2015 entspricht dies Mehrausgaben von 12.200 Euro. 
 
Für eine mögliche frühzeitigere Stellenbesetzung für die freiwerdende Stelle im April 
2015 können die Kosten nur geschätzt werden. Analog der Jahreskosten einer Voll-
zeitstelle von 44.100 Euro würden für eine 27 Wochenstelle etwa 30.600 Euro an 
Jahreskosten anfallen, anteilig für das Jahr 2015 würden das Mehrkosten von etwa 
12.800 Euro ergeben.  
Der Kostenansatz ist im Vergleich zur Vollzeitkraft höher, da in der Berechnung der 
Vollzeit-Springerkraft der eingeplante Vertretungsetat des Kindergartenhaushaltes 
gegen gerechnet wurde. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschüsse werden hierfür nicht gewährt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt,  
 
 

• dem Antrag auf Refinanzierung einer zusätzlichen Springerkraft im Umfang 
von 39 Wochenstunden mit Beginn zum 01.08.2015 zuzustimmen. Die Refi-
nanzierung wird unbefristet / befristet bis zum ______ sichergestellt.  

 
Die Mehrausgaben von 12.200 Euro werden im I. Nachtragshaushaltsplan 
2015 zur Verfügung gestellt. 

 
 



• Die Personalkosten zur frühzeitigeren Besetzung (frühestens ab 1.08.2015) 
der freiwerdenden Erzieherstelle im April 2016 mit 27 Wochenstunden wer-
den übernommen. Diese zusätzliche Kraft soll in der Übergangszeit als weite-
re Springerkraft in der Einrichtung eingesetzt werden. 

 
Die geschätzten Mehrausgaben in Höhe von 12.800 Euro werden im I. Nach-
tragshaushaltplan 2015 zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag vom 04.05.2015  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 948/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 07.05.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

26.05.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 16.06.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.06.2015 öffentlich 

 
Betreuungszeiten für die inklusive Krippengruppe in der 
Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung hat während der Sitzung am 26.03.2015 beschlossen, in 
der Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz der Lebenshilfe eine inklusive Krip-
pengruppe zum August 2015 einzurichten.  
 
Der tatsächliche Betreuungsbedarf sollte gemeinsam mit den Eltern, die einen Krip-
penbedarf angemeldet haben, abgestimmt werden. In der kommenden Sitzung des 
Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales sollten dann die Betreuungszei-
ten beraten und beschlossen werden. 
 
Die Kindertagesstätte Heideweg hat zu den Öffnungszeiten nun den beigefügten An-
trag (siehe Anlage) eingereicht. Der Verwaltung liegt zusätzlich zu dem Antrag der 
Kindertagesstätte noch ein weiteres Schreiben vor, in dem die Bedarfsermittlung er-
läutert wird. Die Schreiben ist nicht als Anlage beigefügt, da hier persönliche Daten 
genannt werden.  
Zusammenfassend lässt sich derzeit der Betreuungsbedarf für die Krippe in der Kin-
dertagesstätte Heideweg wie folgt darstellen: 
Ab August 2015:  2 x 8.00 – 16.00 Uhr  

(ein Kind davon ist im ev. KiGa eingeplant;  
die andere Familie hätte einen Platz im ev. KiGa haben können) 

   1 x 7.30 – 16.00 Uhr 
   1 x 7.00 – 16.00 Uhr  

(derzeit auswärts untergebracht, ab Jan. 2016 Elementarkind) 
   1 x 7.30 – 15.00 Uhr 
   1 x 7.30 – 14.30 Uhr 
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   1 x 8.00 – 15.00 Uhr (inklusives Kind) 
Ab Januar 2016: 1 x 8.00 – 14.00 Uhr 
    2 x 8.00 – 14.30 Uhr 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zusammenfassend betrachtet lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Eltern kei-
ne Ganztagsbetreuung (8 Std. und mehr) im Krippenbereich wünscht. Außerdem hät-
ten zwei dieser Familien im ev. Kindergarten Appen versorgt werden können bzw. ist 
ein Kind dort verbindlich eingeplant.  
Eine Minderheit benötigt eine Betreuungszeit von 8 Std. und mehr.  
 
Zu bedenken ist, dass parallel zu den Betreuungszeiten in der Krippe auf jeden Fall 
auch eine Ausweitung der Betreuungszeit im Elementarbereich erfolgen muss, damit 
die Kinder auch beim Wechsel im Elementarbereich sowie ggf. für ältere Geschwis-
terkinder eine identische Betreuungszeit im Elementarbereich sichergestellt ist. 
 
Anzumerken ist, dass bei der Bedarfsumfrage im Januar 2015 kein deutlicher Bedarf 
an einer verlängerten Betreuungszeit im Elementarbereich erkennbar war.  
Außerdem liegen keine verbindlichen Bedarfszahlen für einen Spätdienst im Elemen-
tarbereich von 15.00 – 16.00 Uhr vor. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Personalkostenberechnung liegt noch nicht vor. Sobald diese von der Lebenshil-
fe vorliegt wird diese per Email an die Ausschussmitglieder weitergeleitet.  
 
Die entsprechenden Mehrkosten sind im I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde 
Appen bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel werden vom Träger entsprechend beantragt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt:  
 

• Für die Kindertagesstätte Heideweg wird ein kombinierter Frühdienst von 7.30 
– 8.00 Uhr eingerichtet. 
 

• Die inklusive Krippengruppe gewährt eine verbindliche Betreuungszeit von 
8.00 – 15.00 Uhr. 

 



• Für die Kindertagesstätte Heideweg wird ein kombinierter Spätdienst von 
15.00 – 16.00 Uhr eingerichtet.  

 
• Für die Elementarkinder wird ein Spätdienst von 14.00 – 15.00 Uhr eingerich-

tet. 
 

Die Öffnungszeiten werden zunächst bis zum 31.07.2016 genehmigt und im laufen-
den Kindergartenjahr evaluiert. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag vom 07.05.2015  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 953/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.05.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

26.05.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 16.06.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.06.2015 öffentlich 

 
Erhebung von Schulkostenbeiträgen für die kreiseigenen Förderzentren 
"Geistige Entwicklung" / Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zwischen dem Kreis Pinneberg und der Gemeinde Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreis Pinneberg erhebt ab dem 01.01.2013 für die Schülerinnen und Schüler, die 
den Förderzentren „Geistige Entwicklung“ des Kreises Pinneberg zugewiesen sind, 
Schulkostenbeiträge nach dem § 111 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes. 
 
Die Rechtmäßigkeit der Erhebung dieser Schulkostenbeiträge für Förderzentren 
„Geistige Entwicklung“ wird von den Kommunen bestritten. In den Kreisen Dithmar-
schen und Herzogtum Lauenburg sind mittlerweile Verfahren zur Klärung der stritti-
gen Frage anhängig.  
 
Mit Schreiben vom 27.02.2015 (siehe Anlage) hat der Kreis Pinneberg vorgeschla-
gen aus prozess- und verwaltungsökonomischen Gründen auch zwischen den 
Kommunen des Kreises Pinneberg und dem Kreis Pinneberg das Ergebnis des Kla-
geverfahrens für verbindlich zu erklären. Dies sollte mit einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag erfolgen.  
 
Die Anforderung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2013 für die Gemeinde Appen 
liegt vor. Demnach wären für das Jahr 2013 für 3 Schüler ein Schulkostenbeitrag in 
Höhe von 25.606,35 Euro zu entrichten. Eine Meldung für das Jahr 2014 liegt noch 
nicht vor. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
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Die Verwaltung befürwortet den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ge-
mäß vorliegendem Entwurf. Durch diese Vereinbarung können eigene Verwaltungs- 
und Prozesskosten gespart werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vorliegenden öffentlich-
rechtlichen Vertrag hinsichtlich der Erhebung von Schulkostenbeiträgen für Förder-
zentren „Geistige Entwicklung“ gemäß § 111 des Schleswig-Holsteinischen Schulge-
setzes mit dem Kreis Pinneberg abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben vom 27.02.2015  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 941/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2015 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

26.05.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 16.06.2015 öffentlich 
 
Antrag auf einen Zuschuss für den Besuch aus der Partnergemeinde 
Polegate 
 
Sachverhalt: 
 
Der Arbeitskreis Polegate hat den anliegenden Antrag auf Bezuschussung für den 
Besuch der Gäste aus der Partnergemeinde Polegate gestellt. In der Zeit vom  
10.09. bis 14.09.2015 werden 17 Gäste erwartet. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Arbeitskreis Polegate beantragt einen Zuschuss von 25,00 Euro pro Person. 
Hiervon sollen die Kosten für Ausflüge und ein gemeinsames Abendessen mitfinan-
ziert werden. Bei einer Teilnahme von 17 Gästen wird ein Zuschuss in Höhe von 425 
Euro beantragt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushalt stehen keine Mittel für Patenschaften zur Verfügung.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss 
beschließt dem Arbeitskreis Polegate einen Zuschuss in Höhe von 425 Euro/keinen 
Zuschuss zu gewähren.   
 
 
 
__________________ 
   (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag Arbeitskreis Polegate e.V.  
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